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B R Ü S S E L 
 

6 Tage Kulturreise               29. April – 4. Mai 2012 
 

Ausflug BRÜGGE und GENT 
Besuch der KÖNIGLICHEN GEWÄCHSHÄUSER in Laeken 

Georg Friedrich Händels ORLANDO in der Oper “La Monnaie” 
 

Die herrlichen königlichen Jugendstil-Gewächshäuser sind nur zwei Wochen im Jahr der Öffentlichkeit zugänglich, ein guter 
Grund Brüssel ausgiebig zu besichtigen. 
 

Wenn man an Brüssel denkt, fallen einem zuerst die weltberühmten Produkte der Stadt ein: die Brüsseler Spitzen, die zarten 
Pralinen und die bunten Comics. Nicht minder bekannt sind die Wahrzeichen der Stadt, das Atomium und das Manneken Pis. 
Vielleicht verbinden Sie mit Brüssel auch eine moderne Stadt mit dem Sitz der Europäischen Union. Brüssel hat jedoch soviel 
mehr zu bieten: der Grand Place mit dem filigranen Rathaus und den verzierten Zunfthäusern, die Jugendstilbauten von Viktor 
Horta, weltberühmte Museen und natürlich der ganz eigene kosmopolitische Charme einer Stadt, auf der Grenze zwischen dem 
flämischen und wallonischen Belgien. 
 

Beschaulicher und voll romantischer Winkel sind die alten Kaufmannsstädte Brügge und Gent, die bei einem Tagesausflug 
besucht werden.  
 

 
Sonntag, 29. April – 7.00 h Busabfahrt ab München. Vorbei 
an Frankfurt, Köln und Aachen nach Belgien. Ankunft in 
Brüssel gegen 19.00 h. Abendessen im Hotel. 
 
Montag, 30. April – Wir unternehmen eine ausführliche 
Stadtrundfahrt durch Brüssel. Der Monarchie verdankt die 
Stadt ihre Prachtalleen, Triumphbögen und Paläste. Der 
Grand Place beeindruckt als vielleicht schönster Marktplatz 
der Welt. Brüssel steht aber auch für Moderne und Dynamik.  
 

Der restliche Tag steht für eigene Entdeckungen zur freien 
Verfügung. 
 
Dienstag, 1. Mai – Ein Tagesausflug führt uns heute in 
zwei der schönsten Städte Belgiens. In Gent bewundern 
wir den grandiosen Genter Altar der Brüder van Eyck und 
sehen die Tuchhalle mit dem 95 m hohen Belfried. Danach 
werden wir die mittelalterliche Handelsmetropole Brügge 
besuchen, eine der schönsten Städte Belgiens. 
 

Gegen 19.00 h Rückkehr nach Brüssel. 
 

Abendessen im Hotelrestaurant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittwoch, 2. Mai – Am Vormittag erleben Sie zwei kleine 
Museen der besonderen Art. Zunächst besichtigen wir das 
Musée Horta. Der Jugendstil-Architekt Viktor Horta ließ sich 
das Gebäude als Wohn- und Atelierhaus errichten. Im 
Inneren verzaubert die Harmonie mit den sanft gewundenen 
Linien die sich ineinander verschlingen. 
 

Ein kleines Stück weiter befindet sich das entzückende David 
und Alice van Buuren Museum mit einer großartigen 
Sammlung des Finanzmaklers und Kunstmäzen van Buuren. 
Neben der harmonischen Art Deco-Einrichtung beeindruckt 
die Gemäldesammlung mit Brueghels „Sturz des Ikarus“. 
 

Der Nachmittag ist frei für eigene Erkundungen. Besuchen 
Sie doch das Magritte-Museum oder das Museum für 
Musikinstrumente in einem großartigen Jugendstilgebäude. 
 

Frühes Abendessen im Hotel. 
 

Um 20.00 h beginnt in der königlichen Oper La Monnaie 
Georg Friedrich Händels „Orlando“. Dirigent: René Jacobs, 
Regie: Pierre Audi – mit: Bejun Mehta, Sophie Karthäuser, Kristina 
Hammarström, Sunhae Im – Chor: Choeurs de la Monnaie – 
Orchester: Baroque Orchestra B’Rock. 
 
Donnerstag, 3. Mai – In der Früh ist unser Ziel der Schloss-
park in Laeken. Nur wenige Tage im Jahr sind dort die 
königlichen Gewächshäuser, riesige, kunstvoll gestaltete 
Glas-Eisen-Konstruktionen aus dem späten 19. Jh. für das 
Publikum geöffnet. Der Besuch ist ein unvergessliches 
Ereignis, sowohl für Liebhaber tropischer und subtropischer 
Pflanzen als auch für Bewunderer des Jugendstils. 
 

Nachmittags widmen wir uns dem Museum der Schönen 
Künste. Es glänzt vor allem durch den Brueghel-Saal, aber 
auch durch Werke von Rubens, van Dyck u.v.a.  
 

Abends nehmen wir ein gemeinsames Abschiedsessen in 
einem typischen Restaurant ein. 
 
Freitag, 4. Mai – Leider müssen wir bereits um 8.00 h 
Brüssel Richtung Heimat verlassen. Auf der Autobahn geht 
es Richtung München. Die Rückkunft ist gegen 20.00 h. 
 

 

Hotel (Änderungen vorbehalten) 
Brüssel   Novotel Off Grand Place ***+ 
 

Das Hotel liegt sehr zentral. Der Grand Place und 
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind in 
wenigen Minuten erreichbar. Das Haus verfügt 
über Restaurant und Bar. 
Die 138 Zimmer sind mit Bad oder Dusche/WC, 
Föhn, TV, Minibar und Klimaanlage ausgestattet. 
 

Reisepreis  €  1.175,- 
 

Einzelzimmerzuschlag €       253,- 
 

Fluganreise auf Anfrage 
 

Im Reisepreis enthalten: 
- Fahrt im bequemen Fernreisebus mit *****Sitzabstand 
- 5 Übernachtungen/Frühstücksbuffet 
- Opernkarte der teuersten Kategorie 
- 3 Abendessen im Hotel 
- 1 Abendessen in einem typischen Restaurant in Brüssel 
- alle im Programm angegebenen Stadt- und Museums-Führungen 
- Besuch der königlichen Gewächshäuser in Laeken 
- Tagesausflug Gent – Brügge mit Ganztagesreiseleitung 
- sämtliche Eintrittsgelder 
- Reiseleitung ab/bis München 
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Allgemeine Reisebedingungen 
 
1. Abschluss des Reisevertrages 
Mit der Anmeldung bietet der Kunde dem Reiseveranstalter (nachfolgend RV) genannt den Abschluß eines Rei-
severtrages verbindlich an. 
Die Anmeldung kann schriftlich, mündlich oder fernmündlich vorgenommen werden. Sie erfolgt durch den Anmel-
der auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtung der Anmelder 
wie für seine eigenen Verpflichtungen einsteht, sofern er eine entsprechende gesonderte Verpflichtung durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung übernommen hat. 
Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den RV zustande. Bei oder unverzüglich nach Vertragsabschluss wird 
der RV dem Kunden die Reisebestätigung aushändigen. 
Weicht der Inhalt der Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des RV vor, an 
das er für die Dauer von 10 Tagen gebunden ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebotes 
zustande, wenn der Reisende innerhalb der Bindungsfrist dem RV die Annahme erklärt. 
 
2. Bezahlung 
a) Der Reiseteilnehmer hat bei Abschluss des Reisevertrages eine Anzahlung von 20 % des Reisepreises, aufge-
rundet auf volle € 10,-, höchstens jedoch € 500,-, gegen Aushändigung der Reisebestätigung nebst Sicherungs-
schein, zu leisten. 
b) Der Restbetrag ist ohne Aufforderung 4 Wochen vor Reisebeginn gegen Aushändigung der Reiseunterlagen 
zu zahlen. Bei Vertragsabschluss innerhalb von 2 Wochen vor Reisebeginn ist der Kunde zur sofortigen Zahlung 
des gesamten Reisepreises gegen Aushändigung der Reiseunterlagen einschließlich des Sicherungsscheines 
verpflichtet. 
c) Sind die Voraussetzungen der Fälligkeit des Reisepreises erfüllt, so besteht für den Reiseteilnehmer ohne voll-
ständige Zahlung kein Anspruch auf Erbringung der Reiseleistung durch den RV, es sei denn, dass bereits zu 
diesem Zeitpunkt ein Reisemangel vorliegt oder der Kunde ein gesetzliches Rücktrittsrecht hat. 
d) Dauert die Reise nicht länger als 24 Stunden, schließt sie keine Übernachtung ein und übersteigt der Reise-
preis € 80,- nicht, so darf der volle Reisepreis auch ohne Aushändigung des Sicherungsscheines verlangt wer-
den. 
e) Stornoentschädigungen, Bearbeitungs- und Umbuchungsgebühren sowie Versicherungsprämien sind sofort 
fällig. 
 
3. Vertragliche Leistungen 
Die vom RV geschuldeten einzelnen vertraglichen Leistungen ergeben sich aus der Leistungsbeschreibung der 
jeweiligen Reise und dem Reiseverlauf. Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern, 
bedürfen einer schriftlichen Bestätigung des RV. Die bei Buchung herangezogenen Hotel- und Ortprospekte ha-
ben lediglich einen unverbindlichen Informationscharakter, der Inhalt kann nicht gewährleistet werden. 
In den Reiseverläufen genannte Gelegenheiten oder Möglichkeiten zu fakultativen Unternehmungen sind nicht 
Bestandteil des Reisevertrags. 
Die in einem Reiseverlauf enthaltenen Angaben sind für den RV bindend. Der RV behält sich jedoch ausdrücklich 
vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen vor Vertragsabschluss eine Ände-
rung der Reiseausschreibung zu erklären, über die der Reisende vor Buchung selbstverständlich informiert wird. 
 
4. Leistungs- und Preisänderungen 
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die 
nach Vertragsschluss notwendig werden und die vom RV nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, 
sind nur gestattet, soweit diese nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten Reise nicht beein-
trächtigen. 
Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet 
sind. 
Der RV ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen oder -abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. Gegebenenfalls wird er dem Kunden eine kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt anbie-
ten. Der RV behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestätigten Preise im Fall der Erhöhung 
der Beförderungskosten oder der Angaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren oder 
einer Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse, in dem Umfang zu ändern, wie sich deren 
Erhöhung pro Person bzw. Sitzplatz auf den Reisepreis auswirkt, sofern zwischen Vertragsschluss und dem ver-
einbarten Reisetermin mehr als 4 Monate liegen. 
Im Fall einer nachträglichen Änderung des Reisepreises oder einer Änderung einer wesentlichen Reiseleistung 
hat der RV den Reisenden unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen. 
Preiserhöhungen ab dem 20. Tag vor Reiseantritt sind nicht zulässig. 
Bei Preiserhöhungen um mehr als 5 % oder im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung 
ist der Reisende berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten oder die Teilnahme an einer min-
destens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn der RV in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für 
den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. 
Der Reisende hat diese Rechte unverzüglich und schriftlich nach der Erklärung gegenüber dem RV geltend zu 
machen. 
 
5. Rücktritt durch den Kunden, Umbuchung, Ersatzperson 
5.1 Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der Rück-
trittserklärung beim RV. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 
Tritt der Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so kann der RV Ersatz für die getroffenen 
Reisevorkehrungen und für seine Aufwendungen verlangen. Bei der Berechnung des Ersatzes sind gewöhnlich 
ersparte Aufwendungen und gewöhnlich mögliche anderweitige Verwendungen der Reiseleistung zu berücksich-
tigen. Der RV kann diesen Ersatzanspruch unter Berücksichtigung der nachstehenden Gliederung nach der Nähe 
des Zeitpunktes des Rücktritts zum vertraglich vereinbarten Reisebeginn in einem prozentualen Verhältnis zum 
Reisepreis pauschalieren: 
 
Rücktrittskosten pro Person: Bus-, Bahn- und Flugreisen 
bis 30. Tag vor Reisebeginn (mindestens € 30,-)    10 % 
ab 29. bis 15. Tag vor Reisebeginn     30 % 
ab 14. bis 7. Tag vor Reisebeginn     40 % 
ab 6. Tag vor Reisebeginn       70 % 
ab 24 Stunden vor Reisebeginn 
oder Nichterscheinen zur Abreise (no-show)     95 % 
 
Rücktrittskosten: Schiffsreisen, Bus-/Schiffsreisen und Ferienwohnungen 
bis 45. Tag vor Reisebeginn (mindestens € 30,-)    10 % 
ab 44. bis 30. Tag vor Reisebeginn     30 % 
ab 29. bis 22. Tag vor Reisebeginn     60 % 
ab 21. Tag vor Reisebeginn       80 % 
Am Abreisetag  
oder Nichtanreise (no-show)      95 % 
des Reisepreises 
 
Dem Reisenden bleibt es unbenommen dem Veranstalter nachzuweisen, dass ihm kein oder ein wesentlich ge-
ringerer Schaden entstanden ist, als die von ihm geforderte Pauschale.  
Bei Reisen mit Musikaufführungen oder anderen Veranstaltungen wird bei Umbuchung oder Rücktritt von der 
Reise neben der Umbuchungs- oder Rücktrittsgebühr der volle Eintrittspreis zuzüglich Vorverkaufsgebühr zusätz-
lich berechnet. 
 
5.2 Umbuchung. Können und werden auf Wunsch des Reisekunden nach Vertragsabschluss Änderungen und 
Umbuchungen vorgenommen, so kann der RV eine Umbuchungsgebühr von € 30,- pro Person oder die tatsäch-
lich entstandenen Mehrkosten berechnen. Eine Umbuchung ist bis 30 Tage vor Reiseantritt möglich. Umbu-
chungswünsche, die nach Ablauf dieser Frist erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich ist, 
nur nach Rücktritt vom Reisevertrag gemäß Ziffer 5.1 und gleichzeitiger Neuanmeldung durchgeführt werden. 
Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur geringfügige Kosten verursachen. 
5.3 Bis zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten 
aus dem Reisevertrag eintritt. Der RV kann dem Eintritt des Dritten widersprechen, wenn dieser den besonderen 
Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen 
entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Reisende dem RV als Gesamtschuldner 
für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstandenen Mehrkosten. 
5.4 Im Falle eines Rücktritts kann der RV vom Kunden die tatsächlich entstandenen Mehrkosten verlangen. 
 
6. Nicht in Anspruch genommene Leistung 
Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen nicht in Anspruch, so wird sich der RV bei den Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwen-
dungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder 
wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. Durch den Abschluss einer 
Zusatzversicherung besteht die Möglichkeit, nicht in Anspruch genommene Reiseleistungen bei Abbruch der Rei-
se zu versichern.  
 
7. Rücktritt und Kündigung durch den Reiseveranstalter 
Der RV kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise 
den Reisevertrag kündigen: 
a) ohne Einhaltung einer Frist. Wenn der Reisende die Durchführung der Reise unbeachtet einer Abmahnung des 
RV nachhaltig stört oder wenn er sich in solchen Maße vertragswidrig verhält, sodass die sofortige Aufhebung 
des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt der RV, so behält er den Anspruch auf den Reisepreis; er muss sich je-
doch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die er aus einer ander-
weitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistung erlangt, einschließlich der ihm von den Leis-
tungsträgern gutgebrachten Beträge. 
b) Bis 2 Wochen vor Reiseantritt. Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlich festgelegten Min-
destteilnehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmer-

zahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist der RV verpflichtet, den Kunden unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für 
die Nichtdurchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Der 
Kunde erhält den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. 
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, hat 
der RV den Kunden davon zu unterrichten. 
 
8. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände 
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluß nicht vorhersehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet oder be-
einträchtigt, so können sowohl der RV als auch der Reisende den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann 
der RV für die bereits erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine angemesse-
ne Entschädigung verlangen. 
Weiterhin ist der RV verpflichtet, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförde-
rung umfasst, den Reisenden zurückzubefördern. Die Mehrkosten für die Rückbeförderung sind von den Parteien je zur 
Hälfte zu tragen. Im übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last. 
 
9. Haftung des Reiseveranstalters 
9.1 Der RV haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für 
1. die gewissenhafte Reisevorbereitung 
2. die sorgfältige Auswahl und die Überwachung der Leistungsträger 
3. die Richtigkeit der Beschreibung aller in den Reiseausschreibungen angegebenen Reiseleistungen, sofern der RV nicht 
gemäß Ziff. 3 vor Vertragsabschluß eine Änderung der Reiseausschreibung erklärt hat 
4. die ordnungsgemäße Erbringung der vereinbarten Reiseleistungen 
9.2 Der RV haftet für ein Verschulden der mit der Leistungserbringung betrauten Person 
9.3 Wird im Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu dieser eine Beförderung im Linienverkehr erbracht und dem Reisenden 
hierfür ein entsprechender Beförderungsnachweis ausgestellt, so erbringt der RV insoweit Fremdleistungen sofern er in der 
Reiseausschreibung und in der Reisebestätigung ausdrücklich darauf hinweist. 
Er haftet daher nicht für die Erbringung der Beförderungsleistung selbst. 
Eine etwaige Haftung regelt sich in diesem Fall nach den Beförderungsbestimmungen dieser Unternehmen, auf die der 
Reisende ausführlich hinzuweisen ist und die ihm auf Wunsch zugänglich zu machen sind. 
 
10. Gewährleistung 
a) Abhilfe 
Wird die Reise nicht vertragsmäßig erbracht, so kann der Reisende Abhilfe verlangen. Der RV kann die Abhilfe verweigern, 
wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Der RV kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass er eine 
gleichwertige Ersatzleistung erbringt. 
 
b) Minderung des Reisepreises 
Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der Reise kann der Reisende eine entsprechende Herabsetzung 
des Reisepreises verlangen (Minderung). Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des 
Verkaufs der Wert der Reise in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden haben würde. Die Minderung tritt 
nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel anzuzeigen. 
 
c) Kündigung des Vertrages 
Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet der RV innerhalb einer angemessenen Frist kei-
ne Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag – in seinem eigenen Inter- 
esse und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig durch schriftliche Erklärung – kündigen. Das selbe gilt, wenn dem 
Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem, dem RV erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestim-
mung einer Frist für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom RV verweigert wird oder 
wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird. Er schul-
det dem RV den auf die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenden Teil des Reisepreises, sofern diese Leistungen 
für ihn von Interesse waren. 
 
d) Schadensersatz 
Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, es 
sei denn, der Mangel der Reise beruht auf einem Umstand, den der RV nicht zu vertreten hat. 
 
11. Beschränkung der Haftung 
11.1 Die vertragliche Haftung des RV für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen Reisepreis be-
schränkt. 
1. soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder 
2. soweit der RV für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschulden eines Leistungsträgers 
verantwortlich ist. 
11.2 Für alle gegen den RV gerichteten Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, die nicht auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der RV bei Sachschäden bis zu € 4.100,-; übersteigt der dreifache Reisepreis diese 
Summe, so ist die Haftung für Sachschäden auf die Höhe des dreifachen Reisepreises beschränkt. Diese Haftungshöchst-
summen gelten jeweils je Reisenden und Reise. 
11.3 Der RV haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich ver-
mittelt werden (z. B. Musik- und Theateraufführungen, Ausstellungen usw.) und die in der Reiseausschreibung ausdrück-
lich als Fremdleistungen gekennzeichnet werden. 
11.4 Ein Schadenersatzanspruch gegen den RV ist insoweit beschränkt oder ausgeschlossen als aufgrund internationaler 
Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbrin-
genden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter bestimmten 
Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter bestimmten Voraussetzungen ausge-
schlossen ist. 
11.5 Kommt dem RV die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftung nach den Bestimmun-
gen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit den internationalen Abkommen von Warschau, Den Haag, Guadalajara 
und der Montrealer Vereinbarung (nur für Flüge nach USA und Kanada). Diese Abkommen beschränken in der Regel die 
Haftung des Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie für Verluste und Beschädigung von Gepäck. Sofern der 
RV in anderen Fällen Leistungsträger ist, haftet er nach den für diese geltenden Bestimmungen. 
11.6 Kommt dem RV bei Schiffsreisen die Stellung eines vertraglichen Reeders zu, so regelt sich die Haftung auch nach 
den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches und des Binnenschifffahrtsgesetzes. 
 
12. Mitwirkungspflicht 
Der Reisende ist verpflichtet, bei auftretenden Leistungsstörungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu halten. 
Der Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiseleitung (Schriftform aus 
Beweissicherungsgründen unbedingt erforderlich) zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, Abhilfe zu schaffen, sofern 
dies möglich ist. Unterlässt der Reisende schuldhaft einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung 
nicht ein. 
 
13. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung 
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Reisende innerhalb eines Monats nach vertraglich 
vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber dem RV geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Reisende 
Ansprüche geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Vertragliche An-
sprüche des Reisenden verjähren in sechs Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag 
nach enden sollte. Hat der Reisende solche Ansprüche geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, 
an dem der RV die Ansprüche schriftlich zurückweist. Ansprüche aus unerlaubter Handlung verjähren in drei Jahren. 
 
14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften 
Der RV steht dafür ein, Staatsangehörige des Staates, in dem die Reise angeboten wird, über Bestimmungen von Pass-, 
Visa- und Gesundheitsvorschriften sowie deren eventuelle Änderungen vor Reiseantritt zu unterrichten. Für Angehörige 
anderer Staaten gibt das zuständige Konsulat Auskunft. 
Der RV haftet nicht für die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa durch die jeweilige diplomatische Ver-
tretung, wenn der Reisende den Reiseveranstalter mit der Besorgung beauftragt hat, es sei denn, dass der RV die Verzö-
gerung zu vertreten hat. 
Der Reisende ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschriften selbst verantwortlich. Alle 
Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, ge-
hen zu seinen Lasten, ausgenommen, wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des RV bedingt sind. 
Der Reisende sollte sich über Infektions- und Impfschutz sowie andere Prophylaxe-Maßnahmen, auch bezüglich des 
Thrombose-Risikos, informieren; ggf. sollte ärztlicher Rat eingeholt werden. Auf allgemeine Informationen, insbesondere 
bei den Gesundheitsämtern, reisemedizinisch erfahrenen Ärzten, Tropenmedizinern, reisemedizinischen Informations-
diensten oder der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wird verwiesen. 
 
15. Versicherungen 
Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung sowie den Abschluss einer umfassenden Rei-
seversicherung (Reisegepäck-, Reiseunfall-, Reisekranken- und Reisehaftpflichtversicherung). 
 
16. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen und Gerichtsstand 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages führt nicht zur Unwirksamkeit des gesamten Vertrages. 
Die Rechtsbeziehungen zwischen dem RV und dem Kunden richten sich nach dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Der Reisende kann den RV nur an dessen Sitz in München verklagen. Für Klagen des RV gegen den Reisenden ist 
der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die nach 
Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des Reise-
veranstalters maßgebend. 
 
 
Reiseveranstalter: 
Schwabinger Reiseboutique  
Michael Aschenbrenner GmbH 
Erich-Kästner-Str. 2 , 80796 München         
Tel.: 089-304001, Fax: 089-3002821                                                                                                                     Stand 10/09 
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B R Ü S S E L 
 

6 Tage Kulturreise               29. April – 4. Mai 2012 
 

Ausflug BRÜGGE und GENT 
Besuch der KÖNIGLICHEN GEWÄCHSHÄUSER in Laeken 

Georg Friedrich Händels ORLANDO in der Oper “La Monnaie” 
 

Die herrlichen königlichen Jugendstil-Gewächshäuser sind nur zwei Wochen im Jahr der Öffentlichkeit zugänglich, ein guter 
Grund Brüssel ausgiebig zu besichtigen. 
 

Wenn man an Brüssel denkt, fallen einem zuerst die weltberühmten Produkte der Stadt ein: die Brüsseler Spitzen, die zarten 
Pralinen und die bunten Comics. Nicht minder bekannt sind die Wahrzeichen der Stadt, das Atomium und das Manneken Pis. 
Vielleicht verbinden Sie mit Brüssel auch eine moderne Stadt mit dem Sitz der Europäischen Union. Brüssel hat jedoch soviel 
mehr zu bieten: der Grand Place mit dem filigranen Rathaus und den verzierten Zunfthäusern, die Jugendstilbauten von Viktor 
Horta, weltberühmte Museen und natürlich der ganz eigene kosmopolitische Charme einer Stadt, auf der Grenze zwischen dem 
flämischen und wallonischen Belgien. 
 

Beschaulicher und voll romantischer Winkel sind die alten Kaufmannsstädte Brügge und Gent, die bei einem Tagesausflug 
besucht werden.  
 

 
Sonntag, 29. April – 7.00 h Busabfahrt ab München. Vorbei 
an Frankfurt, Köln und Aachen nach Belgien. Ankunft in 
Brüssel gegen 19.00 h. Abendessen im Hotel. 
 
Montag, 30. April – Wir unternehmen eine ausführliche 
Stadtrundfahrt durch Brüssel. Der Monarchie verdankt die 
Stadt ihre Prachtalleen, Triumphbögen und Paläste. Der 
Grand Place beeindruckt als vielleicht schönster Marktplatz 
der Welt. Brüssel steht aber auch für Moderne und Dynamik.  
 

Der restliche Tag steht für eigene Entdeckungen zur freien 
Verfügung. 
 
Dienstag, 1. Mai – Ein Tagesausflug führt uns heute in 
zwei der schönsten Städte Belgiens. In Gent bewundern 
wir den grandiosen Genter Altar der Brüder van Eyck und 
sehen die Tuchhalle mit dem 95 m hohen Belfried. Danach 
werden wir die mittelalterliche Handelsmetropole Brügge 
besuchen, eine der schönsten Städte Belgiens. 
 

Gegen 19.00 h Rückkehr nach Brüssel. 
 

Abendessen im Hotelrestaurant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittwoch, 2. Mai – Am Vormittag erleben Sie zwei kleine 
Museen der besonderen Art. Zunächst besichtigen wir das 
Musée Horta. Der Jugendstil-Architekt Viktor Horta ließ sich 
das Gebäude als Wohn- und Atelierhaus errichten. Im 
Inneren verzaubert die Harmonie mit den sanft gewundenen 
Linien die sich ineinander verschlingen. 
 

Ein kleines Stück weiter befindet sich das entzückende David 
und Alice van Buuren Museum mit einer großartigen 
Sammlung des Finanzmaklers und Kunstmäzen van Buuren. 
Neben der harmonischen Art Deco-Einrichtung beeindruckt 
die Gemäldesammlung mit Brueghels „Sturz des Ikarus“. 
 

Der Nachmittag ist frei für eigene Erkundungen. Besuchen 
Sie doch das Magritte-Museum oder das Museum für 
Musikinstrumente in einem großartigen Jugendstilgebäude. 
 

Frühes Abendessen im Hotel. 
 

Um 20.00 h beginnt in der königlichen Oper La Monnaie 
Georg Friedrich Händels „Orlando“. Dirigent: René Jacobs, 
Regie: Pierre Audi – mit: Bejun Mehta, Sophie Karthäuser, Kristina 
Hammarström, Sunhae Im – Chor: Choeurs de la Monnaie – 
Orchester: Baroque Orchestra B’Rock. 
 
Donnerstag, 3. Mai – In der Früh ist unser Ziel der Schloss-
park in Laeken. Nur wenige Tage im Jahr sind dort die 
königlichen Gewächshäuser, riesige, kunstvoll gestaltete 
Glas-Eisen-Konstruktionen aus dem späten 19. Jh. für das 
Publikum geöffnet. Der Besuch ist ein unvergessliches 
Ereignis, sowohl für Liebhaber tropischer und subtropischer 
Pflanzen als auch für Bewunderer des Jugendstils. 
 

Nachmittags widmen wir uns dem Museum der Schönen 
Künste. Es glänzt vor allem durch den Brueghel-Saal, aber 
auch durch Werke von Rubens, van Dyck u.v.a.  
 

Abends nehmen wir ein gemeinsames Abschiedsessen in 
einem typischen Restaurant ein. 
 
Freitag, 4. Mai – Leider müssen wir bereits um 8.00 h 
Brüssel Richtung Heimat verlassen. Auf der Autobahn geht 
es Richtung München. Die Rückkunft ist gegen 20.00 h. 
 

 

Hotel (Änderungen vorbehalten) 
Brüssel   Novotel Off Grand Place ***+ 
 

Das Hotel liegt sehr zentral. Der Grand Place und 
die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind in 
wenigen Minuten erreichbar. Das Haus verfügt 
über Restaurant und Bar. 
Die 138 Zimmer sind mit Bad oder Dusche/WC, 
Föhn, TV, Minibar und Klimaanlage ausgestattet. 
 

Reisepreis  €  1.175,- 
 

Einzelzimmerzuschlag €       253,- 
 

Fluganreise auf Anfrage 
 

Im Reisepreis enthalten: 
- Fahrt im bequemen Fernreisebus mit *****Sitzabstand 
- 5 Übernachtungen/Frühstücksbuffet 
- Opernkarte der teuersten Kategorie 
- 3 Abendessen im Hotel 
- 1 Abendessen in einem typischen Restaurant in Brüssel 
- alle im Programm angegebenen Stadt- und Museums-Führungen 
- Besuch der königlichen Gewächshäuser in Laeken 
- Tagesausflug Gent – Brügge mit Ganztagesreiseleitung 
- sämtliche Eintrittsgelder 
- Reiseleitung ab/bis München 
 


